
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/2/14 4Ob6/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1956

Norm

ABGB §1153 C

ABGB §1295

Rechtssatz

Der Dienstnehmer haftet für dem Dienstgeber verschuldeten Schaden. Ein Verschulden liegt nicht vor, wenn die bei

Erstellung der Bilanz unterlaufenen Überbewertungen als in der gesamten Arbeitslast im Drange der Geschäfte und

mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Verhältnisse noch entschuldbare Fehlleistungen zu beurteilen sind.

Entscheidungstexte

4 Ob 6/56

Entscheidungstext OGH 14.02.1956 4 Ob 6/56
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